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Informationen zur Anmeldung für Krippen- und Kindergartenplätze 
 
Wie kann ich mein Kind für einen Krippen und/oder Kindergartenplatz anmelden? 
 
Über das Onlineportal www.little-bird.de oder über den Link: www.little-bird@tettnang.de kann auf die 
Onlineanmeldung zugegriffen werden.  
 
 
Ansprechpartnerinnen:  Jeannette Rietzler  Tel. 07542/ 510 114   

jeannette.rietzler@tettnang.de 
 
Aylin Rundel Tel. 07542 /510 116 
aylin.rundel@tettnang.de  
 

Wo finde ich Informationen zum Datenschutz? 
 

➢ Bitte lesen Sie dazu die Datenschutzhinweise auf der Startseite von Little Bird sowie auf der 
Homepage der Stadt Tettnang. 

 
Was sind die wesentlichen Merkmale der digitalen Anmeldung? 
 

➢ Die Personensorgeberechtigten/Eltern melden sich und Ihr Kind über den link: www.little-
bird@tettnang.de an. Hier werden verpflichtende und freiwillige Daten der Vertragspartner 
erhoben.  

➢ Die Eltern können bis zu drei Kitas gleichzeitig mit Priorisierung auswählen.  
➢ Eine Vergabe erfolgt für alle Kitaplätze (U3/Ü3) durch die Kita-Leitungen und der 

Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der sozialverträglichen Aufnahmekriterien. Die 
Kriterien der Platzvergabe wurden mit allen Trägern der Stadt Tettnang erarbeitet.  

➢ Es besteht kein Anrecht auf einen Platz in einer bestimmten bzw. Wunsch- Einrichtung.  
➢ Unter den gewählten Wunscheinrichtungen erfolgt die Vergabe anhand der Aufnahmekriterien.  
➢ Bei Absagen durch die Leitungen ist von den Eltern eine neue „Wunscheinrichtung“ bzw. die 

gleiche Bildungseinrichtung nochmals zu wählen.  
➢ Die Online-Anmeldung ist sowohl für die Krippe (U3) sowie zusätzlich für den Kiga (Ü3) 

vorzunehmen. D.h. dass sich Eltern für den Kindergarten online anmelden müssen, auch wenn 
das Kind schon in eine Krippe geht. Hier ist das Austrittsdatum aus der Krippe und das 
Eintrittsdatum in den Kindergarten einzutragen. 
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Wie erfolgt die Vergabe der Kindergartenplätze Ü3 in einer Kindertagesstätte (Kita)? 
 

➢ Die „große“ Platzvergabe für Kinder über drei Jahren (Ü3) – Kindergartenplätze findet immer im 
März/April des kommenden Kita-Jahres statt.  

➢ Die Vergabe für Kinder über drei Jahren (Ü3), die sich innerhalb eines Jahres anmelden, erfolgt 
ca. 6 Monate vor Wunscheintrittsdatum durch die Kita-Leitungen. 

 
Wie erfolgt die Vergabe der Krippenplätze U3 in einer Kindertagesstätte (Kita)? 
 

➢ Für Kinder unter drei Jahren (U3) erfolgt die Vergabe der Krippenplätze ca. 6 Monate vor 
Wunscheintrittsdatum durch die Kita-Leitungen. 
 

Wie findet der Übergang von der Krippe in den Kindergarten statt? 
 

➢ Der Krippenplatz endet je nach Einrichtung um den 3ten Geburtstag oder zum Ende des 
Monates, in dem das Kind 3 Jahre alt wird. 

➢ Der Kindergartenplatz muss ebenfalls online angemeldet werden 
➢ Der Wunsch der Eltern in der gleichen Kindertagesstätte zu verbleiben, wird aus pädagogischer 

Sicht befürwortet.  Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht, da alle Plätze nach den 
Aufnahmekriterien vergeben werden. 

 
Welche Sondersituation gibt es? 
 

➢ Im August finden keine Eingewöhnungen statt, da hier die Hauptschließzeit der Kitas liegt. 
➢ Der August ist beitragsfrei. (Außer in der Kita VAUDE) 
➢ Die im August oder Ende Juli geborenen Kinder werden frühestens im September 

aufgenommen. 
 
Wohin sind Nachweise zu erbringen? 
 

➢ Nachweise zur Berufstätigkeit sowie zum Zuzug nach Tettnang sind per Email an Little-
Bird.Nachweise@tettnang.de zu senden. 

 
An wen wende ich mich in einer Notlage? 
 

➢ Eltern in Notlage (siehe Homepage: Definition zu Aufnahmekriterien) melden sich nach der 
Anmeldung in Little Bird bitte direkt per Email an die zuständigen Ansprechpartner für Little 
Bird, so dass dies bei der Rangliste (siehe Homepage: Aufnahmekriterien zur Vergabe von 
Plätzen) berücksichtigt werden kann. 
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Wie verhält es sich mit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz? 
 

➢ Tettnang gliedert sich in drei Planungsgebiete (ausführliche Übersicht in der Bedarfsplanung 
jeden Jahres auf der Homepage der Stadt Tettnang) 

➢ Innerhalb jedes Planungsgebietes ist ein Krippen- sowie ein Kindergartenplatz bei Bedarf von 
Seiten der Stadt Tettnang den Eltern anzubieten. Da Eltern durch die Onlineanmeldung selbst 
die Wunscheinrichtung wählen, ist hier die Mitarbeit der Eltern für einen Platz Voraussetzung. 
Bei Absagen der Kita-Leitung an die Eltern ist eine weitere Kita im Planungsgebiet anzugeben.   

➢ Werden zumutbare angebotene Plätze im jeweiligen Planungsgebiet von Eltern abgelehnt bzw. 
nicht ausgewählt (z.B., wenn es sich nicht um die Wunscheinrichtung handelt) gilt der 
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz von Seiten der Stadt erfüllt. 

 
Wie komme ich zu meiner Wunscheinrichtung? 
 

➢ Personensorgeberechtigte geben bei den Krippen- und/oder Kindergartenplätzen jeweils drei 
Wunscheinrichtungen an. 

➢ Die gewählten Einrichtungen können von den Eltern in Priorität 1-3 selbst eingeteilt werden. 
Dies wird bei der Vergabe der Plätze, wenn möglich, berücksichtigt. 
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Erläuterungen zu Kindertagesstätten 
 
Was ist eine Kindertagesstätte (Kita)? 
 

➢ Eine Kindertagesstätte (Kita) ist eine Einrichtung zur Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern ab 1 Jahr bis zum Schuleintritt. Oft sind in einer Kita eine Krippe (U3) sowie ein 
Kindergarten (Ü3). 

➢ In Tettnang gibt es unterschiedliche Formen von Betreuungsbausteinen, die in Krippen, 
Kindergarten angeboten werden. Die jeweiligen Betreuungsbausteine in den Kitas entnehmen 
Sie bitte dem Portal von Little-Bird oder den Bedarfsplanungen auf der Homepage der Stadt 
Tettnang 

 
Was ist eine Krippe? 
 

➢ Als Krippen werden Gruppen mit Kindern vom 1 Lebensjahr bis 3 Jahren bezeichnet 
➢ In Tettnang werden Kinder direkt ab dem ersten Geburtstag bis um den dritten Geburtstag in 

kath. Einrichtungen gefördert. 
➢ Die ev. Kita, das VAUDE-Kinderhaus und die städtischen Kitas nehmen Kinder ab 1 Jahr auf und 

fördern diese bis zum Ende des Monat in dem das Kind drei Jahre alt wird (d.h. nicht taggenau). 
 
Was ist ein Kindergarten? 
 

➢ Als Kindergarten wird eine Gruppe bezeichnet, die Kinder ab dem 3. Geburtstag bis zum 
Schuleintritt besuchen. 

➢ In Tettnang werden Kinder wenn möglich, in dem Monat aufgenommen, in dem das Kind 3 Jahre 
alt wird bzw. zum dritten Geburtstag. 

 
Was ist eine altersgemischte Gruppe? 
 

➢ In Kita-Gruppen können Kinder ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden. (In der Kita 
VAUDE schon ab 1 Jahr bis 14 Jahren).  

➢ Solange das Kind unter 3 Jahre ist gelten die Bedingungen der U3 (Krippen).  
 

➢ Dieses Angebot kann jedoch in den nächsten Jahren aus Kapazitätsgründen nicht bzw. nur 
bedingt umgesetzt werden. 

 


